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Elektronikversicherung
Niedergelassene BDA-Mitglieder kön-
nen eine umfassende Absicherung des 
Gesamtwertes der elektronischen Geräte 
der Medizin- und Bürotechnik zu be-
stehenden Sonderkonditionen des Rah-
menvertrages vornehmen. Im Rahmen 
der pauschalen Elektronikversicherung 
wird eine Allgefahrendeckung verein- 
bart. Lediglich Verschleiß und natürliche 
Abnutzung sind nicht versichert.

Berufsunterbrechungsver sicherung 
für niedergelassene Ärzte  
(Ärzte-BU)
Für einen niedergelassenen Anästhesisten 
kann eine länger andauernde Schlie-
ßung seiner Praxis, etwa wegen Unfall, 
Krankheit oder Unbenutzbarkeit der 
Praxisräume, eines Brandes, das finan-
zielle „Aus“ bedeuten. Mitversichert 
gelten auch Berufsunterbrechungen, ver-
ursacht durch behördlich angeordnete 
Schließung der eigenen oder fremden 
OP-Räume wegen Infektionsgefahr. Ohne 
dass in dem Unterbrechungszeitraum 

Einkünfte erzielt werden, laufen die 
Praxiskosten weiter und ggf. muss ein 
Praxisvertreter bezahlt werden. Zur 
Abdeckung dieser Risiken unterhält der 
BDA spezielle Sonderkonditionen zur 
Ärzte-BU, welche sowohl die Absiche-
rung der fortlaufenden Kosten (Gehälter 
etc.) als auch des entgangenen Gewinns 
vorsehen.

Interesse geweckt?
Für eine ausführliche Versicherungsbe-
ratung stehen Ihnen die Mitarbeiter des 
Funk Ärzte Service gern zur Verfügung. 
Fordern Sie ein unverbindliches Ver-
sicherungsangebot an, indem Sie das 
beigefügte Formular ausgefüllt zurück-
senden.

Funk Hospital-Versicherungs- 
makler GmbH

Funk Ärzte Service 
Frau Olga Zöllner 
Valentinskamp 20 
20354 Hamburg 
Tel.: +49 40 35914-0 
Fax: +49 40 35914-423
o.zoellner@funk-gruppe.de 

Funk berät Sie gerne bei Bedarf auch zu 
weiteren Versicherungsthemen – außer-
halb der BDA-Versicherungsleistungen.

Einen Überblick über den detaillierten 
BDA-Versicherungsservice – samt Frage-
bögen, Anmeldeformular und genauer 
Höhe der Versicherungsprämien – finden 
Sie auch im Internet unter:

www.bda.de  Recht & Versicherung  
Versicherungsservice

Korrespondenzadresse

Ass. iur. Evelyn Weis

Juristin & Versicherungsreferentin  
des BDA 
Roritzerstraße 27 
90419 Nürnberg, Deutschland

Tel.: 0911 93378-19 
Fax: 0911 3938195

E-Mail: versicherung@bda-ev.de

 

GESETZESÄNDERUNG: Nebenberuflich tätige Notärzte von Sozialversicherungsbeiträgen befreit

Wie im BDAktuell JUS-Letter März 2017 (Anästh Intensivmed 2017;58:165-168) berichtet, hat sich u.a. das Bundesgesund-
heitsministerium dafür eingesetzt, die nebenberufliche Tätigkeit als Notarzt von der Beitragspflicht freizustellen, um auch in 
Zukunft eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. 

Am 16.02.2017 hat der Bundestag das Heil- und Hilfsmittelgesetz (HVVG) verabschiedet, das folgende Neuregelung in § 23c 
Abs. 2 SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung) vorsieht: 

„Einnahmen aus Tätigkeiten als Notärztin oder Notarzt im Rettungsdienst sind nicht beitragspflichtig, wenn 
diese Tätigkeit neben

1.  einer Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig mindestens 15 Stunden wöchentlich  
außerhalb des Rettungsdienstes oder

2.  einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt in privater Niederlassung 

ausgeübt werden. Für Tätigkeiten, bei denen die Einnahmen nach Satz 1 nicht beitragspflichtig sind, besteht 
keine Meldepflicht nach diesem Buch.“

Sind die Voraussetzungen nach Nr. 1 bzw. Nr. 2 erfüllt, so besteht zukünftig Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfall-
versicherung (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 d SGB VII).

Das Gesetz bedarf keiner Zustimmung des Bundesrates, und die „notärztlichen“ Neuregelungen treten am Tag nach der 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die Beitragsfreiheit gemäß § 23c Abs. 2 SGB IV gilt nicht für Einnahmen aus einer 
vor dem Inkrafttreten vereinbarten Tätigkeit als Notärztin oder Notarzt im Rettungsdienst  (§ 118 SGB IV).

Gesetzesbeschluss im Volltext (Bundesrat Drucksache 135/17 vom 17.02.2017):  
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0135-17.pdf
 Ass. iur. Evelyn Weis




